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1. Information zu „Bewilligungsbehörden“ im De-minimis-Register 

 

• Im De-minimis-Register können ausschließlich sog. „Bewilligungsbehörden“ De-

minimis-Beihilfen anlegen und veröffentlichen.  

• Die veröffentlichte De-minimis-Beihilfe erscheint somit nur unter dem Namen der 

Bewilligungsbehörde. Aus diesem Grund ist die Bezeichnung so exakt und 

spezifisch wie möglich anzugeben.  

 

 

 

 

2. Benennung der Bewilligungsbehörde im Register 

 

 

 

 

• Wichtig: Am Ende der Bezeichnung für die Bewilligungsbehörde stets (Hessen) 

hinzufügen. 

 

Benennung von 
Bewilligungsbehörden  
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